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Mıt der Ernennung Hiıtlers zZzu Reichskanzler Januar 1933 begann die
Machtergreifung des Nationalsozialismus. Das Verhältnis Hıtlers Zur Kırche schien
anfangs normal, Ja März 1933 bezeichnete Hıiıtler die beiden christlichen
Konftessionen als „Wichtigste Faktoren der Erhaltung uNserIc5 Volkstums“. Doch
bald tellte sıch heraus, da{ß die VO' nationalsozialistischen Regıme erlassenen
Gesetze, Verordnungen, Rundschreiben und Führerbefehle das kirchliche Leben
einengten und schließlich ZU Kırchenkampf kam

Das Sterilisationsgesetz
Am Julı 1933 wurde VO  ; der Reichsregierung das Sterilisationsgesetz, g-

das Reichsgesetz ZUur Verhütung erbkranken Nachwuchses, erlassen. [DDas
Gesetz, welches Januar 1934 1n Kraft Crat, ordnete die Unfruchtbarmachung
der Erbkranken durch chirurgischen Eingriff Dıiıeser erfolgt nach Artikel
Absatz der Ausführungsverordnung ZU (jesetz VO' Dezember 1933 1n der
VWeıse, daß die Samenleıter oder Fileiter verlegt, undurchgängig gemacht oder
urchschnitten werden

Erbkrank 1mM Sınne des (jesetzes ist, Wer einer der folgenden Krankheiten
leidet:
a) angeborenem Schwachsinn

Schizophrenie
C) zırkulirem (manısch-depressivem) Irreseın,

erblicher Fallsucht
erblichem Veıitstanz (Huntingtonsche Chorea)

f) erblicher Blindheit
7) erblicher Taubheit

schwerer körperlicher Mißbildung
Ferner kann untfruchtbar gemacht werden, wer schwerem Alkoholismus leidet.
Berechtigt Zur Stellung des Antrags auf Sterilisation sınd außer dem Kranken

Vgl Stasiewski, Nationalsozialismus, 1n LIk (Freiburg 5Sp. 802— 805
D Pfarramtsblatt, Eıchstätt, 1933, 640
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selbst bzw dessen gesetzlichem Vertreter der beamtete Arzt und für Kranken-,
Heıl-, Pflege- und Straftanstalten der Anstaltsleiter

Jeder approbierte Arzt 1st verpflichtet, über Personen, welche ıhm 1n seiıner
Berufstätigkeit als erbkrank 1M Sınne des Gesetzes oder schwer alkoholkrank be-
kannt geworden, sofort nach einem besonderen Formular dem Bezirksamt Anzeıge

erstatten; die gleiche Verpflichtung haben sonstige Personen, die sıch mit der
Heilbehandlung VO:  3 Kranken befassen SOW1e Anstaltsleiter bezüglich der Anstalts-
insassen (Ausführungsverordnung Artikel

Ausnahmen vVon der Sterilisation vyab DUr bei alten Leuten und Personen, die
1n geschlossenen Anstalten untergebracht aren „Der Antrag auf Unfruchtbar-
machung soll nıcht gestellt werden, WwWenn der Erbkranke infolge hohen Alters oder
anderen Gründen nıcht fortpflanzungsfähig 1st, oder wenn der zuständige Amtits-
ATrTZtT bescheinigt hat, daß der Eingriff ine Gefahr tür das Leben des Erbkranken
bedeuten würde, oder WeNnNn N Anstaltsbedürftigkeit 1n einer geschlossenen
Anstalt dauernd verwahrt wird. Die Anstalt mu{ volle Gewähr dafür bieten, daß
die Fortpflanzung unterbleibt“ Die Sterilisation darf LUr VO  3 eiınem staatlich
jerfür besonders zugelassenen Arzt un 11UT 1 ausdrücklıch dafür bestimmten
Krankenanstalten ausgeführt werden. Die Sterilisationsoperation se1 csowohl bei
Männern w ıe bei Frauen vollkommen ungefährlich. Sıe se1 lediglich eın außerer
Eingriff, der wesentliche Rückwirkungen auf den menschlichen Organısmus nıcht
hat

Die katholische Kirche hat sıch schon bald nach Erlaß dieses Gesetzes dagegen
geäußert. Am September 1933 richtete Kardinal Bertram als Vorsitzender der
Fuldaer Bischofskonferenzen den Reichsminister des Innern ın Berlin folgendes
Schreiben: „Das Sterilisierungsgesetz enthält Aufstellungen un! Bestiımmungen,
die MmMit der katholischen Glaubens- un Sittenlehre nıcht vereinbar siınd, un! daher
in ıhren Auswirkungen ernsten Gewissenskonflikten führen können Für die
Katholiken 1St ZUuUr Beurteilung der Zulässigkeit der Sterilisierung die sıttliche Norm,
die in der päpstlichen Enzyklıka Castı conubi1 VO' 31 Dezember 1930 als autor1-
tatıve Erklärung der höchsten ırchlichen Obrigkeit verkündet ISt, maßgebend und
verbindlich“

Im Zusammenhang MIiIt der Sterilisierung gab nıcht wenıg seelsorgliche Fragen.
Viele Pfarrer standen VOr dem Problem, w1e s1e sıch bei einer beabsichtigten Ehe-
schließung Zzweier Ehepartner, vVvon denen einer It. Gesetz sterılısiert wurde, pastorell
verhalten sollten. Wenn die Brautleute der Sterilmachung eınes Partners
hkeiraten wollen, sollte dıe Eheschliefßung VO'  3 seıten des Pfarrers nıcht verhindert
werden. Auf mehrfache Anfragen VO:  ; Pfarrern diesem Problem wurde von
seıten des Bischöflichen Ordinarıats meıstens die Antwort gegeben, „daß die
Autoren 1n iıhren Ansıchten über den Begriff VO  3 Impotenz un Sterilität nıcht
übereinstımmen und eshalb 1mM vorliegenden Falle nach CI 1068 2 VOI-

Rundschreiben des Erzbisch. Ordinariats München VO: 1935 Das Gesetz ZUur Ver-
hütung erbkranken Nachwuchses, S, 1 ın BZAR 136 (ım tolgenden gekürzt:
Rundschreiben ZU Sterilisationsgesetz).

Ä  Ä Rundschreiben ZU Sterilisationsgesetz
5  5 Rundschreiben ZU Sterilisationsgesetz
Ö  Ö Eın Sterilisationsgesetz, 1n Regensburger Anzeıger Nr 202 VO 1933
7 Schreiben des Vorsitzenden der Fuldaer Bischotfskonterenzen den Reichsminister des

Innern 1n Berlin (Breslau in BZAR A/N:! 135
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fahren a Den genannten Nupturienten 1St also die kirchliche Trauung nıcht
verweıgern“

urch Beschlufß des deutschen Episkopats sollte Sonntag, den Januar 1934
ıne Stellungnahme Zu Sterilisierungsgesetz VvVon den Kanzeln verlesen werden.
Wegen der kurzfristigen Mitteilung wurde diese jedoch 1mM Bıstum Regensburg
SOWI1e 1n den meısten bayerischen Bıstümern nıcht verlesen. Vielfach wurden jedoch

Januar 1934 Polizisten Zzu Gottesdienst geschickt, 1M Fall der Ver-
Jesung „des päpstlichen Schreibens über die Sterilisation“ Haftbefehl den
Pfarrer erlassen. we1l solcher Anzeıgen das Bischöfliche Ordinariat Regens-
burg sind aktenkundig Hıerin zeıgen sich schon die Anfänge der Unterdrückung
der Kirche, gEeNAUCT Versuche, die freie Predigt unterdrücken, wenn Ss1e

Reichsgesetze bzw. die „NCUC Moral“ der Regierung gerichtet WAar.
In Gewissenskonflikte über die sittliche Erlaubtheit der Sterilisation kamen

außer den Betroffenen selbst VOTLT allem Krankenschwestern, Fürsorgerinnen, An-
staltsleiter, Eltern, Ärzte Uun!: Seelsorger. Die Beihilfe der Krankenschwestern ZUuUr

Sterilisierung durfte siıch 1Ur auf Vorbereitungsarbeiten beschränken, chirur-
gyischen Eingriff selbst sollten sS1ie sıch nıcht beteiligen.

Das Sterilisationsgesetz zählt nıcht den Rassengesetzen, doch spiegelt die
Grundhaltung der Regierung wieder, da{ß ZUur Gesunderhaltung der arıschen Rasse
erbkranke Personen sıch nıcht fortpflanzen dürfen

Dıie Sos „Näürnberger (GJesetze“

Auf dem Reichsparteitag in Nürnberg 1mM September 935 wurden die antı-
semitischen Gesetze (Nürnberger Gesetze) erlassen.

Am 15. September 1935 wurde 1n Nürnberg das „Reichsbürgergesetz“ un: das
„Gesetz ZU!  3 Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre (Blutschutz-
esetz vom Reichstag einstiımm1g beschlossen, beide (jesetze tratfen Tag nach
der Verkündigung 1n Kraft

Das esetz ZUu Schutze des deutschen Blutes und der deutschen hre
‚10} September 1935

Durchdrungen VO:! der Erkenntnis, daß die Reinheit des deutschen Blutes die Voraus-
SETZUNg für den Fortbestand des Deutschen Volkes Ist;, und beseelt VO:  3 dem unbeugsamen
Wıiıllen, die Deutsche Natıon tür alle Zukunft sichern, hat der Reichstag einstimmi1g das
folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündert wird:

(1) Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen der artverwandten
Blutes SIN verboten. Trotzdem geschlossene hen SIN nıichtig, auch WenNnn S1e ZUr Um -
gehung dieses Gesetzes 1 Ausland geschlossen Sind.

(2) Dıie Nichtigkeitsklage kann LUr der Staatsanwalt erheben.
62

Außerehelicher Verkehr zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen der ATLVeEer-
wandten Blutes 1St verboten.

Anfrage des Pfarramts Stammham VO 1938 M1t ntwort des Ordinarıates VO
1938 1n BZAR 136

Bericht von Stadtpfarrer Mayer, Arzberg, VO: 1934 und VO:!  »3 Ptarrer Ebner,
Chamerau, VO) 1934 1ın BZAR A/N: 135
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$ 3
Juden dürfen weiıbliche Staatsangehörige deutschen der artverwandten Blutes
45 Jahren 1ın ıhrem Haushalt nıcht beschäftigen.

$ 4
(1) Juden 1St das Hıssen der Reichs- un! Nationalflagge Uun! das Zeigen der Reichsfarben

verboten.
(2) Dagegen 1St ihnen das Zeıgen der jüdischen Farben gEeSTALLEL. Dıie Ausübung dieser Be-

fugnis steht staatlichem Schutz
$ 5

(1) Wer dem Verbot des zuwi1derhandelt, WIr: MIt Zuchthaus bestraft.
(2) Der Mann, der dem Verbot des zuwiderhandelt, wırd mIit Gefängnis der MIt ucht-

aus bestratt.
(3) Wer den Bestimmungen der $ und zuwiderhandelt, wırd miıt Gefängnis bis

eiınem Jahr un: MIt Geldstrate der mit einer dieser Stratfen bestraft.
y 6

Der Reichsminister des Innern erli{ßßt 1M Einvernehmen MIt den Stellvertretern des Führers
un: dem Reichsminister der Justiız die ZUr Durchführung und Ergänzung des Gesetzes -
torderliıchen Rechts- un: Verwaltungsvorschriften.

S 7
Das Gesetz trıtt Tage nach der Verkündigung, $ 3 jedoch erst 1. Januar 1936 1ın
Kraftt.
Nürnberg, den September 1935,;

Reichsparteitag der Freıiheit
Der Führer un!: Reichskanzler: Adaolt Hıtler
Der Reichsminister des Innern: Frick

Dr ürtnerDer Reichsminister der Justiz:
Der Stellvertreter des Führers: He{ß, Reichsminister hne Geschättsbereich 1

Hınter diesem (Gesetz steckt der oyrofße Judenhaßß, der von der eifriıg
verbreitet un geschürt wurde. Für die Nationalsozialisten gyab „NUur noch iıne
gottgewollte, Ja geradezu vergötterte Rasse, die arısche, noch na  her die nordische,
noch besser die germanische Rasse“ 11 FEıne billige geläufige Erklärung für alles
be] 1MmM deutschen Land un: auf der Sanzen Welt kam 1n folgenden Parolen Z
Ausdruck, die öttentlich verkündet wurden:

„Der Jude 1St der Ausbund aller Schlechtigkeit!“
„Der Jude 1St der Auswurf der Menschheit!“
„Der Jude 1St allem schuld!“

Julius Streichers „Der Stürmer“ verkündete 1n jeder Nummer und auf jeder
Seıte mit Wort un Biıld der Juden Schlechtigkeit un Schuld Die antisemitische
Hetze VO'  3 Julius Streicher wurde durch Entscheidung des Amtsgerichts Berlin VO

Oktober 1937 ausdrückliıch gebilligt: „Der Stürmer hat dıe Aufgabe, das Ver-
ständnis für den Rassengedanken 1mM olk wecken un vertiefen, SOWI1e die
Bewegung 1M notwendigen Kampf das internationale Judentum nNntier-
tutzenc 1:

Wortlaut des Gesetzes 1n Pfarramtsblatt, Eıchstätt, 1935, 539—540
11 Neuhäusler, Kreuz und Hakenkreuz, München 1946, Teıl, 316

Neuhäusler, Kreuz un Hakenkreuz, 417
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Im Reichsbürgergesetz VO' September 1935 wurde VO Reichstag eschlos-
SCIl, WeIr als Staatsangehöriger bzw Reichsbürger des Deutschen Reiches anzusehen
St. „Reichsbürger 1St L1UI der Staatsangehörige deutschen oder artverwandten
Blutes, der durch seın Verhalten beweist, da gewillt und geeignet ISt, 1ın TIreue
dem Deutschen Volk und Reich dienen“ 13 In der ersten Verordnung VO'

14. November 1935 ZUuU Reichsbürgergesetz wırd Nn  u definiert, wer als Jude
(Voll- und Dreivierteljude) bzw. als jüdischer Miıschling (Viertel- oder Halbjude)

gelten hat 1:
Die Ausführungsverordnung VO 14. November 1935 ZU Blutschuld-

ZESETZ beschreibt die Ehehindernisse der Rassenmischung SOWI1e das Verbot außer-
ehelichen Geschlechtsverkehrs zwischen Juden un deutschen Staatsangehörıigen
oder jüdischen Mischlingen deutscher Staatsangehörigkeit 1

Die Bedeutung der staatlichen Eheverbote für die kirchliche Trauung: Der Geist-
ıche hat 1n der Regel nıcht nÖötıg, VOr der kirchlichen TIrauung nach dem etwaıgen
Vorliegen staatlicher Ehehindernisse orschen, da gemäßfßs $ 67 Personen-
standsgesetz die kirchliche Trauung regelmäßig TST vornehmen darf, wenn ihm die
standesamtliche Eheschließung nachgewiesen 1St. Anders 1n den Ausnahmefällen,
1n denen die kirchliche Trauung ohne diesen Nachweis, also auch ohne vorange-
SansCHC standesamtliche Eheschliefßung vornehmen dart FEıne 1n solchem Falle
lediglich kirchlich geschlossene Ehe entbehrt nach geltendem deutschen Recht der
bürgerlichen Gültigkeit 1

Am 18 Oktober 1935 wurde in Berlın das Gesetz ZUuU Schutze der Erbgesund-
heit des deutschen Volkes (Ehegesundheıitsgesetz) erlassen. Dieses Gesetz besagte,
da{fß bei Entmündigung oder Erbkrankheit eınes Verlobten die Ehe nicht geschlossen
werden darft un diente VOT allem der Gesunderhaltung des deutschen Blutes
oder SCHAUCI SESAHLT der Reinerhaltung der arıschen Rasse.

Dıie Hauptbelastung für die Seelsorger stellten die zahlreichen Anfragen mıiıt
Bıtte Ausstellung VO  3 Urkunden Aaus den Pfarrmatrikeln Z Nachweis der
arischen Abstammung dar Es mudften Eltern un Großeltern ariıschen Blutes se1n.
Der Nachweis der ariıschen Abstammung War Ja Vorbedingung für jede öffentliche
Anstellung.

Dıiıe Sicherung UN Auswertung alter Kirchenbücher
für dıe rassenkundlichen Untersuchungen

Da diıe Standesamtsregister für Geburten, Heıraten und Todesfälle 1Ur bis zZUu

Januar 1876 zurückreichen, stellten die Kirchenbücher für die rühere eıit die
einz1ge Quelle dar, die Vorfahren nachzuweisen. „Den alten Kirchenbüchern, die
vielfach als einz1ge Quellen zuverlässige Angaben über 1Nsere Vorfahren 1n den
VErganSsCNCH Jahrhunderten enthalten, kommt für alle Maßnahmen auf evölke-
rungs- und rassenpolıtischem Gebiet größte Bedeutung Der Herr Reichsminister
des Innern hat daher 1n einem Schreiben VO: Jul: 1933 die Landesregierun-
SCH ersucht, Verhandlungen mMi1t den kirchlichen Oberbehörden dem 7 wecke e1in-

für die rassenkundlichen Untersuchungen sicher-zuleiten, die Kirchenbücher

Reichsbürgergesetz $ (1) iın Pfarramtsblatt, Eıchstätt 1935, 538
Wichtige Vorschritten AUS den Gesetzen Rassenvermischung un: ZUuU Schutze

der Erbgesundheit des deutschen Volkes 1n Sonderdruck AuUuS 1€ Seelsorge“, Freiburg 1936,
un
Wıchtige Vorschriften Freiburg 19536, D m ]
Wiıchtige Vorschriften Freiburg 1936,
Vgl Ehegesundheitsgesetz 1ın Pfarramtsblatt, Eichstätt 1932 599
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zustellen“ 1: In dem Schreiben werden weıterhin folgende Ma{fßnahmen ZUr Er-
haltung der Kirchenbücher empfohlen:

Die Kirchenbücher sollen grundsätzlıch 88 den Pfarrämtern verbleiben un sind
1n verschließbaren Amtszımmern oder weniıgstens 1n festen Schränken nNnier-

zubringen, die VOT remden Zugriff schützen und die Bücher zugleich VOTr Be-
schädigungen durch Mäuse un anderes Ungezieter sichern. Wo dies nıcht g-
währleistet ist, ware die Verwahrung 1mM Archiv der kırchlichen Oberbehörde

Diözesanarchiv) anzuordnen.
Verzeichnis der Kirchenbücher
Die Kirchenbücher sollen einzeln verzei|  net werden, also Zu  3 Beispiel: Tauf-
buch —  9 Taufbuch 5 3— 18 UuUSW.; iıne summariısche Verzeich-
NUunNng (Z Tautfbücher 1696—1930) soll nıcht erfolgen.
Verbot der Ausleihung von Kirchenbüchern
Kirchenbücher dürfen Nur staatliche oder kirchliche Behörden ausgeliehen
werden ordnungsgemäfße Empfangsbestätigung; ıne Ausleihung andere
Stellen oder Priyatpersonen wird S  S verboten.
Die Benutzung der Kirchenbücher muß sehr vorsichtig un schonend erfolgen.
Jeder Benützer darf NUur Autfsicht arbeiten und jede Anbringung VO  3
trichen oder Schriftzeichen 1m Kirchenbuch 1St Streng verboten.

Zu diesen vorgeschlagenen Ma{fßnahmen ZUr Sıcherung der alten Kirchenbücher
außerte sich der damalige Generalvikar Scht mit Schreiben das Erzbischöfliche
Ordinarıat München 21 Dezember 1933 tolgendermaßen:

»”  ır halten für sechr angezeigt, dafß die Angelegenheit einheitlich für die
sämtlichen bayerischen Diıözesen behandelt werde und deshalb ine gemeınsame
Antwort das Staatsministerium für Unterricht Uun!| Kultus gegeben werden

druck
“  möge. Den Standpunkt des Ordinariats Regensburg brachte SÖcht ZU Aus-

„1 Das Eigentumsrecht den katholischen Matrikelbüchern mu{ unbestritten
leiben und darf nıcht angetastet werden;
Die dorge für die Erhaltung der Matrikelbücher 1St Sache der kirchlichen ber-
ehörde:
Die periodische Pfarrvisitation befaßt sich ımmer auch miıt der Kontrolle über
das Vorhandensein und den Zustand dieser Bücher:
Wır gehen miıt dem Staatsmiıinisterium darin ein1g, daß die Erhaltung der
Pftarrmatrikeln sehr wichtig 1St und finden auch die Vorschläge für die Erhal-
tung 1n Bezug auf Aufbewahrung, Schutz Beschädigung, Achtsamkeit
bei der Benützung eLC. für urchaus zweckmäßfig. ıne Kontrolle durch Staats-
beamtenstellen WuUur  de einen Eıngriff 1n das freie kirchliche Eıgentum und 1n
das Verwaltungsrecht bedeuten un: annn daher VO  3 unls nıcht akzeptiert WOI-
den Wır möchten schließlich noch daraut hinweisen, dafß bei einıgen Pfarr-
amtern allein die Feststellung der arischen Abstammung, die vollständig kosten-

Schreiben des Bayer. Staatsministeriums für Unterricht un Kultus dıe Bischöflichen
Ordinariate (Bayerns) Nr. I1 München VO! 5. Dezember 1933, ın BZAR OA/

139
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los erfolgen mufß, einen ungewöhnlich großen Aufwand eıit und auch
Kosten ertfordert“ 1

Am Julı 1934 wurde VOIIN Ordinariat des Frzbistums München un Freising
durch Generalvikar Buchwieser eın Schreiben das Bayer. Staatsministeriıum für
Unterricht und Kultus betreffs Sicherung der Kirchenbücher gerichtet. Darın wird
begründet, dafß die Kirchenbücher zumeıst ückenlos erhalten sind und kirchliches
Eıgentum sınd. „Eıne Kontrolle der Kirchenbücher durch Staatsbeamtenstellen
würde einen Eingriff 1n das freie kirchliche Eigentum und 1n das Verwaltungsrecht
bedeuten Uun! kann daher von uns nıcht ANngCNOMMEN werden egen ıne photo-
graphische Herstellung VO'  - Kopıen haben WI1r grundsätzlich nıchts einzuwenden,
NUur fehlen uns hierzu die Mittel. Es könnte dies 1Ur autf Staatskosten geschehen

Im Bıstum Regensburg wurde bei der Diözesankonferenz, die Januar 1934
1m Priesterseminar abgehalten wurde un der sich 288 Priester der 1özese
beteiligten, auch die Frage der Sicherung und Verzeichnung der Pfarrmatrikeln
behandelt ”  1e6 Matrikelbücher sind VO'  3 unersetzlichem VWert, daher sorgfältig
un gzut verwahren. Soweılt nowendig, sind die Einbände Die hoch-
würdıgen Herren Dekane wollen für ıhr Dekanat zusammenstellen, welche Matrı-
kel vorhanden sind, VO:  $ welchem Jahre A iın welchem Zustand, ob auch Register
vorhanden sınd. Die Übersicht oll dann bis Pfingsten das Bischöfliche rd1-
narılat eingesandt werden &1

Aufgrund dieser oberhirtlichen Weıisung wurden 1m Halbjahr 1934 von allen
Ptarreien Verzeichnisse der Matrikelbücher angelegt. Darın S1N!'  d Zahl und Lauf-
zeıt der Bände, Erhaltungszustand, eventuelle Lücken un! vorhandene Namens-
register aufgeführt. Diese Matrikelverzeichnisse wurden dekanatsweise das
bischöfliche Ordinarıiat weitergeleitet

Die meisten Pftarrer haben die Kirchenbücher n  u beschrieben, vereinzelt sind
jedoch 1Ur summarische, Aufzeichnungen eingesandt worden, ZuU Be1i-
spiel: 5  1e€ Matrikelbücher reichen bis Z Anfang des 30jährigen Krieges zurück.
Sıe sind 1n m Zustand. Sämtliche Tauf-, Trauungs- un!: Sterbematrikel wurden

c 2durch Pfarrer ÖOtto Jung vorbildlich mit Registern versehen

Dıie große Belastung der Seelsorge durch ıne Flut —O:  > Anfragen
zayecks arıschen Nachweis UN) Erstellung D“O  > alphabethischen

Namensverzeichnissen den Kirchenbüchern
Dıie unmittelbare Folge der nationalsozialistischen Rassengesetze WAar, daß jeder

Deutsche nachweisen mußte, daß arıscher Abstammung un nıcht Jude WAar.

Daher äuften sich se1it dem September 1935, dem Tag des Erlasses des SOß

Konzept des Antwortschreibens VO  3 Generalvikar Höcht, Regensburg, VO: Dezem-
zember 1933 das Erzbischöfl Ordinarıat München 1n BZAR 139

Abschrift VO: Schreiben des Ordinarıiats München l das bayer. Staatsminıisterium
für Unterricht und Kultus VO: Juli 1934 betr. Sıcherung der Kirchenbücher 1n BZAR

139
Weisung des ischofs Michael 1n Beilage ZU: Amtsblatt Nr VO: Januar 1934

für die 1özese Regensburg, f Nr.
99 Vgl Verzeichnisse der Matrikelbücher Von 1934 1n FAR 140

Verzeichnisse der Matrikelbücher VO!  3 1934 1n BZAR A/N:! 140, hiıer: Verzeichnis
der Pfarrei Zeıtlarn.
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Blutschutzgesetzes, die Anfragen die Pfarreien, Urkunden tür die Eltern un!
Großeltern auszustellen. Dıie Flut VO'  3 Anfragen machte manchen Pfarreien
unmöglich, dieselben schnell erledigen. Daher yab häufig von seiıten der 1tt-
steller Beschwerden beim Bischöflichen Ordinariat Regensburg. Diese aber
me1list unbegründet, da viele Ptarrer infolge Arbeitsüberlastung alle Anfragen nıcht
sotort beantworten konnten. Viele Petenten nutzten die Gelegenheit AauS, Familien-
forschung betreiben, außer den ZU arıschen Nachweis notwendigen Vor-
fahren (normalerweise bis den Großeltern) weıtere Vortahren durch die Pfarr-
amter ermitteln lassen. Dies bereitete bei fehlenden Namensregıistern (die alteren
Kırchenbücher oft nicht durch Register erschlossen) erhebliche Sucharbeit.
Es 1St daher verstehen, da{ß mancher Ptarrer Aaus Zeitmangel diesen Forschungs-
anlıegen nıcht nachkommen konnte. In einem Fall wollte eın Bittsteller, obwohl
schon durch das Ptarramt se1ıne Ahnen bis 1755 zurück, also schon weıter, als
ZU arıschen Nachweis notwendiıg WAal, erhalten hatte, auch noch seine Urahnen
AauUs dem Jahr 1691 un! weıter zurück erforschen lassen. Auf Beschwerde des Bıtt-
stellers gab der Pfarrer hiervon Bericht das Ordinariat. Solche ausgedehnten
Anfragen jedoch kein Eıinzeltall, w1e Aus den Berichten verschiedener Pftar-
relen entnehmen 1St 2

Viele Familienforscher oder amtliche Stellen schrieben nıcht die Pfarrei, SO11-
dern das Bischöfliche Ordinarıiat Regensburg. Dabei wurden die Suchwünsche

„Matrikelsache“ 1M Amtsblatt der 1özese abgedruckt. Die Pfarrer wurden
hierbei gebeten, die VON den gesuchten Personen erbetenen Tauf-, eırats- und
Sterbeurkunden direkt die Anfrager senden. Vor allem bei Personen, von
denen der Geburtsort nıcht Nau ekannt WAar, versprach INnNnan sich Erfolg durch
diese Suchanzeigen 1M Amtsblatt. Inwieweıit diese Anzeıgen erfolgreich N,
1St leider nıcht aktenkundig 2

Da{iß die pfarramtlıchen Erhebungen über arısche Abstammungen schon 1934 oft
erhebliche Arbeit verursachten, geht Aaus eiınem Schreiben des Ordinariats Regens-
burg die Regierung von Niederbayern un der Oberpfalz hervor: ”  1€ uns
immer wieder berichtet wird, machen die vielen unaufhörlichen Anfragen ..  ber
ariısche Abstammung und die dadurch bedingten Nachforschungen 1n den Pfarr-
matrikelbüchern den Ptarrvorständen viel Arbeit, daß S1e dieselbe kaum mehr
bewältigen können un: oft nıcht mehr die notwendiıge eıt für iıhre Seelsorge-
aufgaben un! ZUur Erfüllung der übrigen Standespflichten haben Die Anfragen
drängen 1n der Regel auf rascheste Erledigung und nehmen Gebührenfreiheit 1n
Anspruch. Es kommt auch VOT, daß InNnan dem Vorwand, die arısche Abstam-
INUNS teststellen mussen, 1Ur private Familienforschung betreibt. Aus Mangel

eıit sınd die Pfarrer vielfach genötigt, für diese Nachforschungen Hıltfskräfte
verwenden, die S1e Aaus eigenen Mitteln bezahlen mussen. Wır ersuchen gefl

anzuordnen, daß für jede diesbezügliche Erhebung 1 mi Gebühr entrichten
e  ISt 2

24 Bericht des Pfarrers VO]  3 Waldmünchen VO] 1934 das Ordinariat 1n BZAR
A/N: 143

Vgl Anfragen das Bischöfl. Ordinariat Regensburg etr. Familienforschung Mi1t
Bıtte Veröffentlichung 1 Amtsblatt 1n BZAR 144

26 Schreiben des Bischöfl. Ordinarıats Regensburg dıe Regierung VvVon Niederbayernun: der Oberpfalz 1n Regensburg betr. pfarramtl. Erhebungen ber arısche Abstammung
VO: 1934 1n BZAR A/N: 139
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Nach einem Runderlaß des Reichsinnenministeriums VO' März 1935 sollte
nach Punkt einheitlich für jede Urkunde Zn Nachweis der arıschen Abstam-
Mung eın Gebührensatz VO  3 0,60 erhoben werden, doch gab auch Fälle,
daß die Urkunden gebührenfrei auszustellen N, „WEeNnNn s1ie ertorderlich Wer-

den
ZUr Durchführung des (Gesetzes ZUuUr Wiederherstellung des Berufsbeamtentums,
ZUr Durchführung des Reichserbhofgesetzes
ZUur Erlangung VO  3 Ehestandsdarlehen
für Versorgungsanwarter Zur Erlangung einer Beamtenstellev CN C ST U für parteiamtlıche Zwecke

Dıie Urkunden un Bescheinigungen sınd auch dann gebühren- un stempelfrei,
Wenn s1e 1n den Fällen der Nr bıs VO  ; dem Sachverständigen für Rassentor-
schung beim Reichsministerium des Innern angefordert werden“ “

Daraus 1St ersichtlich, dafß sicher viele Urkunden gebührenfrei ausgestellt werden
mu{ften und den Pfarrern außer dem Verlust wertvoller Arbeitszeit oft auch noch
Kosten tür Hıltskräfte entstanden sind.

Viele Pfarrer haben auch Namensregıster hren Pfarrmatrikeln angelegt,
die große Zahl von Anfragen eichter bewältigen können, da mit Hılte der

Regiıster das oft mühsame Suchen nach einzelnen Personen bedeutend vereinfacht
wurde. Doch die Anfertigung VO  3 Registern hat (je nach Größe der Pfarrei bzw.
Umfang der Kirchenbücher) viele Tage, Ja oft Monate gedauert. Es mu{ßte Ja Eın-
trag tür Eıntrag entziftffert werden, die exzerplerten Namen alphabetisch geordnet
un! dann 1n einen Registerband übertragen werden.

Verkartung der Kirchenbücher UunN Sicherung der Kirchenbücher
ım Weltkrieg

Dıie Idee der Verkartung der Kirchenbücher 1sSt 1935 VO  3 dem Sachverständigen
tfür Rasseforschung beim Reichsministerium des Innern ın Berlin AausSgec  e 2}
Mıt Rundschreiben VO' Juli 1936 der kirchlichen Informationsstelle 1in Berlin
werden samtlıchen bischöflichen Ordinariaten Deutschlands die Grundsätze für
ine Beteiligung des Reichsnährstandes, der NS-Lehrerschaft un: anderer ÜAhnlicher
Organısatiıonen der Verkartung der Kirchenbücher mitgeteılt.

1939 emühte siıch die Landesbauernschaft Bayerische Ostmark 1n Bayreuth,
eine Vereinbarung Mi1t dem Bischöflichen Ordıinarıat Regensburg betr. die s1ıppen-
kundliche Bestandsautnahme durch das Dorfsippenbuch erreichen. Dıie Stellung-
nahme des Ordinariats WAar folgendermaßen: „Wır sınd grundsätzlich die
Verkartung uNlserer amtlichen Pfarrmatrikeln, deren Inhalt sicherlich ZUuU Teil

das Amtsgeheimnis fällt Man kann dieselben daher nıcht jedem 1n die and
geben und auch nıcht allgemein zugänglich machen“ 2

27 Bekanntmachung des Staatsministeriums der Fiınanzen VO: 27. August 1934 Nr.
ber die Erhebung VO:  3 Gebühren un Stempeln bei der Ausstellung VO: Urkunden

ZU Nachweis der arıschen Abstammung 1n BZAR 139
28 Schreiben des Sachverständigen für Rassenforschung 1n Berlin das ischöfl ÖOr-

dinariat Regensburg VO'] 6. dept. 1935 (mıt beigefügten Musterkarten) 1ın BZAR OA/
139

Schreiben der Landesbauernschaft Bayerische Ostmark Bayreuth (gez Lugmayr)
das Bischöfl. Ordinariat VO 1939 Antwortschreiben des Bischöfl. Ordinariats
das Erzbischöfl. Ordinariat München VO: 21 Mäaärz 1939 1n BZAR 138
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Um ine für die bayerischen Bıstümer einheitliche Regelung des Problems der
Verkartung der Pfarrmatrikeln erreichen, tand 17. Aprıil 1939 1m Erz-
bischöflichen Ordinarıat München iıne Konfterenz der Ordinariatsvertreter
Hiıerbei herrschte einmütıg die Meıinung, daß die Kirchenbücher nıemals Au$s dem
Pfarrhof hinausgegeben werden dürtfen. Da ıne Verkartung durch Außenstehende
(Zu D Vertreter parteiamtliıcher Stellen) 1M Ptfarrhof oroße Schwierigkeiten miıt
sich brächte, war mMa  3 falls die kommende Verkartung nicht umgehen 1st
tür die Selbstverkartung. In den Diıözesen München und Speyer 1St die Selbstver-
kartung bereıts durchgeführt oder begonnen worden, ohne beim Klerus auf beson-
dere Widerstände stoßen 3l

Zwischen dem bischöflichen Ordinariat Passau un! der Arbeitsgemeinschaft für
Sıppenforschung un Sıppenpflege (Reichsnährstand NS-Lehrerbund Rassepoli-
tisches Amt) wurde Maı 1939 1ne Vereinbarung über die Verkartung der
Kirchenbücher 1m Gebiet der 1özese Passau abgeschlossen öl Das bischöfliche
Ordinariat Regensburg hat die Verkartung der Kirchenbücher Juli 1939
angeordnet:

„Da 1m SaAaNZCH Reiche die Verkartung der Pfarrmatrikelbücher durchgeführt
werden soll, ordnen WIr für NScCre Diözese d was folgt

Dıie Pfarrämter sSOW1e sämtliche Seelsorgestellen, die eigene Matrikelführung
haben, nehmen die Verkartung der Matrikelbücher selbst VOT.

Soweiıit 1n größeren Pfarreien der Ortsklerus allein nıcht 1n der Lage R  1St, die
Arbeit der Selbstverkartung bewältigen, können hiezu 1m Einvernehmen
mıiıt dem Bischöflichen Ordinarijate entsprechende Hılfskräfte herangezogen WCI-

den, die Aufsicht un Anleitung des Pfarrers dieselbe besorgen. Vor allem
kommen hiebei 1n Betracht die iın den Ferien weilenden Seminarıisten und
Alumnen und allentfalls Schulschwestern, Ptarrhelferinnen.
Die Arbeit der Verkartung hat 1n jedem Falle 1n eiınem passenden Raum des
Pfarrhofes erfolgen. Kirchenbücher dürten diesem Zwecke nıemals Aaus
dem Pfarrhause hinausgegeben werden.
Die Verkartung geschieht jJahrgangweise und alphabetisch. Dıie hiezu benötigten
Karten sind 1in der voraussıichtlich erforderlichen Zahl VO'  3 der Landesbauern-
schaft Bayer. Ostmark, Abteilung Bayreuth, Mainschloß, Gesch.-Z 150
anzufordern, welche sıch bereit erklärt hat, die notwendigen Zettel un: Orm-
lätter kostenlos ZUur Verfügung estellen. Dortselbst 1St auch ıne „Arbeits-
anleitung für die Verkartung von Kirchenbüchern“ erhälctlich
Eıntragungen und otizen 1n den Kirchenbüchern .  ber eın innerkirchliche und
seelsorgliche Verhältnisse werden nıcht iın die Karte1 übernommen.
Die entstehende Karte1 1St un! bleibt Eigentum der Pfarrei und 1st 1mM Pfarramt
aufzubewahren. S1e wiıird 1n einzelnen Abschnitten der Landesbauernschaft auf
begrenzte eit ZUr Herstellung der Doppelschrift ZUuUr Verfügung gestellt.
Die Verkartungsarbeit 1sSt bis Frühjahr 1944 ZU Abschlu{fß bringen“

Vgl Bericht von Domkapitular FE. Günthner den Bischof ber die Konterenz 1n
München betr. Verkartung der Ptarrmatrikeln VO April 1939 1ın BZAR A/N:! 138

31 Vgl Vereinbarung zwıschen dem Bischöfl. Ordıinarıat Passau und der Arbeitsgemein-
alit tür Sippenforschung VO 1939 1n BZAR A/N:! 138

Amtsblatt der 1özese Regensburg, Jahrgang 1939, Nr. 11 VO: 1939,
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In Ergiänzung diesem Amtsblatt-Ausschreiben wurde Zıtter voriger
Anordnung 1M Amtitsblatt VO 28 August 1939 veröffentlicht, daß die anempfoh-
lene Bestellung VO  . einschlägigen Karten und Materialien 1n Bayreuth zunächst
nıcht erfolgen hat und weıtere Anordnungen abzuwarten sind

Das erzbischöfliche Ordinarıiat 1n München hat 5. September 1939 allen
Bıstümern Bayerns empfohlen, die Regensburger Verordnung betreffend die Ver-
kartung der Kirchenbücher (1t Amtsblatt 1939, Nr. 11, /3) übernehmen,
damıt in Bayern iıne einheitliche Linie geschaffen werde. Diese Verordnung deckte
siıch 1m wesentlichen MIt der Vereinbarung, die alle Ordıinarıatsvertreter n

April 939 1n München getroffen haben 3 Aut Bericht VvVon Dekan Menzinger
VO 70. Oktober 1939 wurden 1mMm Dekanat Kötzting die Pfarrkartothek 1Ur 1ın
den Pfarreien Haibühl und Wettzell fertiggestellt, begonnen wurde Ss1e 1n Blaibach,
Hohenwarth, Kötzting, Grafenwiesen, Steinbühl, Lam, Lohberg, Rimbach und
Zenching ®, Inwieweıit die Verkartung 1n den übrigen Pfarreien durchgeführt
wurde, ist aus den vorliegenden Akten nıcht ersichtlich. Doch dürtfte der Ausbruch
des 2. Weltkrieges 1n den meiısten Pfarreien die Durchführung der Verkartung
erschwert und unmöglich gemacht haben

Während des Weltkrieges wurden die Pfarrämter mehrfach Weısungen
über dıe Sicherung der Kirchenbücher und Urkunden Luftgefahren gegeben.
In einem Runderlafß des Reichsinnenministers 1n Berlin VO 11 September 1942
ZUuUr Sicherung des behördlichen Schriftgutes Luftgefahren wird angeordnet:
„Das iın rage kommende Schriftgut 1St keinestalls aut Dachböden lagern, SOMN-

dern möglichst iın untferen Gebäudegeschossen Stellen, die durch schräg einfal-
lende Brandbomben weniıger gefährdet sind. Feuchte Kellerräume sind für die
Aufbewahrung ungeeignet“ Am Dezember 19472 wurden iın eiınem weıteren
Runderlafß des Reichsinnenministeriums Anordnungen Zur Sıcherung der Zivil-
standsregister, Kirchenbücher und kirchenbuchähnlichen Schriftdenkmäler
Bomben- und Brandschäden gegeben. Danach sind vornehmlıch Kirchenbücher VOTr

dem Januar 1876 und kirchenbuchähnliche Aufzeichnungen (Z Konfirmanden-
register, Kirchenrechnungen) Aaus der eıit VOT 1800 un! eventuelle Judenregister
geschützt aufzubewahren. Das Schriftgut iSt 1n bombensicheren, trockenen un!
ungezieferfreien Räumen unterzubringen

Sicherungsmafsnahmen VO  —$ Kirchenbüchern wurden auch schon Septem-
ber 1942 VO:! Direktor des Reichssiıppenamtes 1n Berlin (Nr 111 3001 1n einem
Schreiben den Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonferenzen, Kardınal Bertram
1n Breslau, Nau spezifizlert 3

Im Bıstum Regensburg erliefß das Ordıinarıat ZU: Sıcherung der Kirchenbücher
folgendes:

„In dem durch Luftangriffe besonders bedrohten Orten S1N:  d die Matrikeln un:
sonst1gen wichtigen bzw. wertvollen Schriftdenkmäler 1n bombensicheren, besten
unterirdischen Räumen, die aber ganz trocken seın mussen, verwahren. Kann

Vgl Amtsblatt der 1özese Regensburg, Jahrgang 1939, Nr. VO un 1939,
Vgl Rundschreiben des Ordıinarıats des Erzbistums München un!: Freising betr. Ver-

kartung der Kırchenbücher VO September 1939 in BZAR 138
Bericht des Dekanalamts Kötzting betr. Pfarrkartothek VO! Z78. Oktober 1939 1n

BZAR 138
Pfarramtsblatt, Eichstätt 1942, Nr. 186
Vgl Pfarramtsblatt, Eichstätt 1943, Nr. I —
Vgl Pfarramtsblatt, Eıichstätt 1942, Nr 184— 155
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das Orte selbst nıcht bsolut sicher geschehen, sind s1e auswärts einem
siıcheren Orte iıne Hinterlegungsbescheinigung unterzubringen. Zum minde-
SsSten müßten die Bücher, 1n einem Koffer verpackt, jeweils 1n den Luttschutzraum
mıtgenommen werden

Wenn die Ausstellung VO  3 Urkunden Aaus den 1n Verwahrung befindlichen un!
11UT schwer oder nıcht erreichbaren Büchern verlangt wird, ann s1e mit Hınvwelils
auf diese Anordnung abgelehnt werden

Weiterhin ordnen WIr a da{ß 1n allen Pfarreien, Beneftizien und Exposituren
eın Verzeichnis der vorhandenen Kirchenbücher un: wichtigen Urkunden 1n drei-
tacher Fertigung hergestellt werde Exemplar für die Pfarregistratur, eınes für
das Dekanat, eines für das Bischöfliche Ordinarıat). Im Verzeichnis 1St anzugeben,

die einzelnen Kirchenbücher ihrer Sıcherung verwahrt und ob Abschriften
vorhanden sind“ d

Zum Runderlaß des Reichsministeriums des Innern VO 28. Dezember 947
bezüglich Sicherung der Kıirchenbücher gab das Bischöfliche Ordinarıat 1M Amts-
att folgende Weıisungen den Klerus: „Den zuständıgen Oberbürgermeistern
bzw Landräten soll mitgeteilt werden, da{fß un: allentalls Ww1e die Kirchenbücher
gesichert wurden Falls S1e einem anderen Ort als bisher autbewahrt werden,

mu{ weniıgstens alle Tage nachgesehen werden, ob Ss1e keinen Schaden leiden
Das 1n obenerwähntem Runderlaß Absatz Z;tter geforderte Verzeichnis

der auswärts gesicherten Kirchenbücher 1St VO  3 den Dekanalämtern auf Grund
VOo Mitteilungen se1ıtens der Pfarrämter anzufertigen un dem Landrat OTZU-

legen. Eıne Zweıtschrift des Verzeichnisses 1St bei den Dekanalämtern verwah-
renCC 4

Dıiıe Herausgabe 919}  S gedruckten Pfarrmatrikelverzeichnissen
durch die bayerische Archivverwaltung ın München

Da VOTLT 1876 1n Bayern keine Standesamtsregister oibt, SIN  d die Kirchenbücher
die Hauptquelle für personengeschichtliche Forschungen VOTr 18576 Daher wurde
auch VO  3 staatlicher Seıite der Erhaltung der Pfarrmatrikeln besondere Aufmerk-
samkeit geschenkt. Bereıts 1935 wurde durch die Generaldirektion der staatlichen
Archive Bayerns mMit den Bischöflichen Ordinariaten Bayerns n der Verzeich-
Nnung der Pfarrmatrikeln Kontakt aufgenommen. Unter Mitwirkung VO  3 Dr Held,
Archivar des Erzbistums München-Freising, wurde VO  3 der bayerischen Archiv-
verwaltung eın Fragebogen Zur Matrikelverzeichnung herausgegeben. Dıie Bedeu-
Lung der Bestandsaufnahme der Pfarrmatrikeln sieht die bayerische Archivverwal-
tung i k darın, daß verzeichnete Matrikelbestände wirksam Verluste g-
schützt siınd. „Gedruckte Verzeichnisse bieten einen wıllkommenen un!: bequemen
Überblick, se1 bei Amtsübernahmen, se1 bei Kontrollen, se1 bei der Benüt-
ZUNSg der Archive durch den Kreıis der familien- und rassekundlichen Forscher.
Pfarrmatrikeln, die 1n gedruckten Verzeichnissen aufgeführt sınd, verpflichten ihre
Verwalter eiıner besonderen Verantwortung”“” 41

Dıie Beschreibung der Matrikelbücher des Bıstums Regensburg wurde bereits
1928 durch Wilhelm Fink OSB, Metten, dem Vorsitzenden des ereins Zur

Amtsblatt der 1Özese Regensburg 1942, Nr. VO 11 1942, 56 un:
40 Amtsblatt der 1özese Regensburg 1943, Nr. VO 1943,
41 Schreiben des Generaldirektors der staatl. Archive Bayerns VO: Sept. 1935 die

Bıschöfl. ÖOrdinarıate Bayerns 1n BZAR 139
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Erforschung der Regensburger Diözesangeschichte, Hiıerbei wurde jedoch
1Ur ıne summarische Verzeichnung empfohlen, ; Pfarreı Arnschwang:

Tautfbücher, 1609 Gegenwart
Trauungsbücher, 609 Gegenwart
Sterbebücher, 1609 Gegenwart

Nach diesem Muster sollten die Matrıikelverzeichnisse sämtlıcher Ptarreien dem
Diözesangeschichtsverein 1in Metten zwecks Abdruck 1n den Jahresberichten ZU  -
sandt werden. Abgedruckt wurden jedoch NUur die Verzeichnisse Aaus dem Dekanat
Sulzbach (1929),; Aaus den Dekanaten Kelheim, Eggenfelden und Tirschenreuth
(1930) SOW1e für die Stadtpfarrei Deggendorf (1930) 4

Das Bischöfliche Ordinariat Regensburg hat siıch September 1935 mit der
geplanten Matrikelaufnahme durch die bayerische Archivverwaltung einverstanden
erklärt, obwohl bereits 1934 die Pfarrämter SCHAUC Verzeichnisse der Ptarrmatri-
keln Zahl; Zeıtumtfang, außere Beschaffenheit, Regiıster der Bände) das rdi-
narıat eingesandt haben 4' Im Amtsblatt wurde dem Oktober 1935 dıie
Pfarreien des Bıstums Regensburg auf die Verzeichnung der Pfarrmatrikeln hın-
vewlesen: „Wır empfehlen daher sowohl 1mM kirchlichen W 1e 1M staatlichen Interesse
auf das dringendste dem Ersuchen des Generaldirektors der Archive umgehend
un sorgfältig nachzukommen und die zugesandten Musterbögen Nau nach den
gleichzeitig ergehenden Anweısungen behandeln Dıie Ausführung dieser Arbeit
hat zugleich den Vorteıil, daß S1e die einzelnen Pfarrvorstände sSOWeIlt nötıg noch
Ng mıiıt den Matrikelbeständen der Pfarrei macht. Eınes der vierfach

erstellenden Verzeichnisse sollte das Ordinariatsarchiv Regensburg abge-
jefert werden 4

Dıie VO  3 der bayerischen Archivverwaltung herausgegebenen Dekanatsrund-
schreiben, Musterbogen und Fragebogen ZUuUr Verzeichnung der Ptarrmatrikeln WUur-
den 28 Oktober 1935 dem Bischöflichen Ordıinariat Regensburg zugestellt und
sınd anschließend über die Dekanate die einzelnen Ptarreien und matrıkelfüh-
renden Seelsorgestellen weıtergeleitet worden. Die Herausgabe des Pfarrbücher-
verzeichnisses aufgrund der Fragebogenaktion VO  3 1935 hat sıch durch den Welt-
krieg und seıne Auswirkungen, dann aber durch Schwierigkeiten der Finanzierungunliebsam verzogert. Nach der Währungsreform wurde 1949 das VO'  3 Puchner
un Weißthanner bearbeitete Pfarrbücherverzeichnis für das Bıstum Regensburgauf Kosten des Ordinariats Regensburg gedruckt 4

Dieses Verzeichnis enthält ıne SCHNAUC Beschreibung der einzelnen Matrikel-
bücher, alphabetisch nach Seelsorgestellen geordnet. Außer der Lautzeit 1St auch
die Sprache der Eınträge (deutsch oder lateinisch) vermerkt. Beı Jüngeren Pfarreien

Metten 1928,
rıtter Jahresbericht des ereins ZUr Erforschung der Regensburger Diözesangeschichte,
Vgl bzw Jahresbericht des ereins ZuUur Erforschung der Regensburger Diıözesan-

geschichte, Metten 1929 31 ff bzw. 1930, 103
Schreiben des Generalvikars Dr Höcht, Regensburg, den Generaldirektor der

staatl. Archive Bayerns VO: Sept 1935 1n BZAR 139
Amtsblatt für die 1özese Regensburg, Jahrgang 1933 vgl auch Pfarramtsblatt,Eıchstätt 1935, Nr I5 569
Vgl Bayerische Pfarrbücherverzeichnisse, Heftt Bıstum Regensburg, herausgegeben

von der Bayerischen Archivverwaltung und bearbeitet von Dr K. Puchner un! Dr
Weifsthanner, Regensburg 1949, Orwort 11L
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1St auch auf dıe rühere Pfarreizugehörigkeit verwiesen (z Schmidgaden, VOTL

1728 siehe Rottendorf), w4a4s für den Forscher ıne wertvolle Hıiılfe bedeutet.
Be1 der Übernahme der Pfarrmatrikeln des Bistums Regensburg 1n das Bischöf-

iıche Zentralarchiv 1 Jahr 1972 zeıigte sıch, daß der tatsächliche Bestand der Kır-
chenbücher MIt dem Verzeichnis VO:  — Puchner/Weißthanner nıcht mehr übereıin-
stımmt. Manchmal ehlten Matrikelbücher (seit 1939 sind rund 4 9/0 der Bücher
verlorengegangen), vereinzelt wurden auch zusätzliche Kirchenbücher aufgefunden.
Weiterhin wurde bei der Neuverzeichnung der Kirchenbücher 1M Bischöflichen
Zentralarchiv 47 durch das Archivpersonal festgestellt, daß die Laufzeiten oft Ca

Nau angegeben 11. Dıies erklärt sich daraus, da{fß die Herausgeber Puchner
und A. Weißthanner die Kirchenbücher nıcht persönlich 1n Augenschein nehmen
konnten, sondern sıch allein auf die VO  - den Pfarrern ausgefüllten Fragebogen
tutzen mußten. Daher wurde die Neuherausgabe der Pfarrbücherverzeichnisse der
Bistümer Bayerns sOWl1e der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Bayerns durch
die Provinzkommissı:onen für das kirchliche Archivwesen Bayerns 1979 inıtılert
un: wird Zur eıit vorbereıtet.

Brachte das Sterilisationsgesetz viele Katholiken seılen die Patiıenten selbst
oder sejen die Ärzte, Schwestern und das sonstige Personal, die mit der Sterilı-
satıon Liun hatten 1n Gewissenskonflikte über die sittliche Erlaubtheit eines
solchen Eingriffs, verursachten die Rassengesetze VOTL allem den Seelsorgern ıne
oft nıcht mehr bewältigende Arbeit durch das unauthörliche Ausstellen von

arıschen Nachweisen. Posıtiv ist bemerken, dafß durch die Reichsstelle für S1p-
penforschung 1n Berlin beschädigte Pfarrmatrikeln fachgerecht und kostengünstig
restaurıert wurden. Im Bereich des Bıstums Regensburg wurden solche Restaurie-
rungsecn für we1l Trauungsbücher der Pfarrei Neunburg (1690—1728) SsSOWI1e für
alle älteren Kirchenbücher von Pullenreuth (19 Bände, 1591—1860) 1n den Jahren
1939 un! 1940 durchgeführt 4:

Vgl auch Mayerhofer, Matrikelarbeit 1n Archiv- un! Matrikelamt, Pfarrmatrikeln
1M Bischöfl. Zentralarchiv S. 339 und 5., 344 (Literatur) 1n P. Maı, Dıenen iın Liebe
Rudolf Graber, Bischot VO  3 Regensburg, München-Zürich 1981

Vgl Korrespondenz der Pfarreien Pullenreuth bzw Neunburg miıt dem Bischöfl.
Ordinarıat Regensburg 1939 1n ZAR 138
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